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Richtlinien: Anpassungen an den Richtlinien für Bauten und Anlagen 
ausserhalb Bauzonen im Jahr 2007

Gesetzgebung: Anpassungen an der Bundesgesetzgebung in den folgenden 
Bereichen: 
- Erweiterung altrechtlicher Wohnbauten
- Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe allgemein 
- Nebenbetriebe mit engem sachlichem Bezug 
- Nebenbetriebe in temporären Betriebszentren 
- Hobbymässige Tierhaltung 
- Energiegewinnung aus Biomasse 

Totalrevision RPG: Trends
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Die Richtlinien wurden im letzten Jahr den Anforderungen der Betroffenen angepasst.  

Sie zeigen die gängige Bewilligungspraxis, haben aber keine eigene Rechtskraft. Sie zeigen, 
was in der Regel bewilligt werden kann. Verbindlich ist am Schluss die Auslegung des 
Gesetzes im Einzelfall. 

Sie äussern sich zur Gestaltung, zur Integration ins Landschaftsbild, zur landw. Wohnfläche, 
zur Anzahl Wohnungen und zu temporären Bauten. 

Neu ist:
. Dacheinschnitte werden gleich behandelt wie Dachaufbauten.

. Die 300 m2-Regel für zonenkonforme Wohnbauten wird gelockert:

. Bei minergiemässiger Dämmung dürfen pro Geschoss 5m2 zusätzlich realisiert werden.

. Ein sep. Betriebsleiterbüro bis 15m2 im Untergeschoss wird nicht angerechnet.

. Balkone vor der Hauptfassade sind in Einzelfällen möglich, wenn das Erscheinungsbild  
nicht beeinträchtigt wird. 

> Bei alten Bauten kann nach wie vor über die 300m2 erweitert werden. 
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Idee: An ältere Wohnhäuser angebaute ehemalige Ökonomieteile sollen 
besser nutzbar sein.

Voraussetzung: Identität muss gewahrt bleiben.

Zulässig: Erweiterung der Wohnfläche innerhalb Gebäudevolumen um max. 60%,
Begrenzung bei 100m2 enfällt,
Begrenzung der Nebennutzflächen in best. Volumen entfällt,
vollständige Nutzung des Volumens möglich,
Begrenzung ausserhalb best. Volumen bleibt (30%, 100m2),
zusätzliche Wohnungen nur wenn Identität der Baute gewahrt wird,
beim Wiederaufbau darf nur 30% oder max. 100m2 errichtet werden,

Hinweis: Erweiterungen haben neu wenn möglich und zumutbar innerhalb des 
bestehenden Gebäudevolumens zu erfolgen.
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Idee: Landwirtschaftliche Gewerbe sollen zukünftig leichter einen 
Nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetriebe einrichten können.

Voraussetzung: Gewerbe gem. Art. 5 oder 7 BGBB,
Bewirtschafterfamilie (Bewirtschafter, Lebenspartner, Kinder, abtretende 
Generation) machen überwiegenden Teil,
auf Zusatzeinkommen angewiesen (Betriebskonzept notwendig),
in best. Bauten innerhalb Hofbereich,
gleiche gesetzliche Anforderungen wie Gewebe in Bauzone,
Grundbucheintrag,
Bestandteil des landwirtschaftlichen Gewerbes,
landw. Bewirtschaftung bleibt gewährleistet,
Hofcharakter bleibt im Wesentlichen unverändert,

Zulässig: Schlosserei, Schreinerei, Werkstätten, Coiffeur, Bäckerei, Metzgerei, 
Käserei, Mosterei, Schlachtraum, Pferdepension...
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Idee: Nichtlandw. Nebenbetriebe mit engem sachlichem Bezug wie 
agrotouristische oder ähnliche Angebote werden 3-fach privilegiert: 
* kein Betriebskonzept * massvolle Erweiterung * Personal nur für NB 

Beispiel: Ferien, Gästezimmer oder Schlafen im Stroh auf dem Bauernhof,
Besenbeiz mit namhaftem Teil an Eigenprodukten, Heubäder, 
Wohnraum für Behinderte die auf dem Betrieb mithelfen, 
sozialtherapeutische oder pädagogische Angebote, Wellness-Angebote,

Voraussetzung: Gewerbe gem. Art. 5 oder 7 BGBB
Bewirtschafterfamilie macht den überwiegenden Teil,
innerhalb Hofbereich, primär in Bauten die nicht mehr benötigt werden,
gleiche gesetzliche Anforderungen wie Gewerbe in Bauzone,
Grundbucheintrag, Bewirtschaftung bleibt gewährleistet, 
Dienstleistungen die nur von L.Gewerbe angeboten werden können,
Hofcharakter im Wesentlichen unverändert,

Zulässig: in Ausnahmefällen Anbauten oder Fahrnisbauten (Tipis, Zelte, 
Wohnwagen) bis insgesamt 100 m2, Personal nur für NB, 

Nicht zulässig: Dauervermietung von Wohnraum, Kochgelegenheiten,
spez.Therapieeinrichtungen sowie Wohnraum für Betreuungspersonal,
Erweiterungen für Landmasch.werkst. oder landw. Lohnunternehmen
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Idee: Gastwirtschaftliche Nebenbetriebe sollen auch auf Alpen möglich sein, 
egal ob Alp Teil eines Gewerbes oder nicht.

Beispiel: Besenbeiz, Schlafen im Stroh

Voraussetzung: nur in best. Gebäudevolumen,
nur in Zeiten, in denen der Ort tatsächlich das Zentrum des landwirtsch. 
Betriebes ist (Tiere auf der Alp und überwacht), nicht im Winter,
gleiche gesetzliche Anforderungen wie Betrieb in Bauzone,
Grundbucheintrag,
alpwirtschaftliche Bewirtschaftung bleibt gewährleistet,
Hofcharakter bleibt im Wesentlichen unverändert,

Zulässig: Nur gastwirtschaftliche Angebote wie Bewirtung, Beherbergung.
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Idee: Nicht mehr benötigte Ökonomiebauten können durch Bewohner einer 
nahen Wohnbaute ( Hofbereich, aber ausnahmsweise auch Bauzone) 
für die hobbymässige Tierhaltung genutzt werden.

Voraussetzung: Örtliche Nähe > Vermeidung Folgeprobleme-Toilette, Aufenthalt...,
nicht auf Einkommen ausgerichtet,
äussere Erscheinung und Grundstruktur unverändert,
keine überwiegenden Interessen entgegen (LSS),
nur geringfügige Erweiterung der Erschliessung,
als Nebenraum an Erweiterungsmöglichkeiten anzurechnen,
besonders tierfreundliche Haltung, artgemäss, intensiv bewegt,

Zulässig: Umnutzung nicht mehr benötigter Bauten,
neue, nicht überdachte Aussenanlagen falls für tiergerechte Haltung 
notwendig,
Nebenräume wie Sattelkammer, Ausläufe, keine Reitplätze

Hinweis: Bei Aussenanlagen ist das Minimum gemäss Tierschutzrecht iO.,
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Idee: Biomasse in Treibstoff, Brennstoff, Strom umwandeln / veredeln
CO2-Reduktion, Diversifizierungsmöglichkeiten

Beispiel: Biogasanlage

Voraussetzung: enger Bezug zum Landwirtschaftsbetrieb ( 50% Substrat vom Standortbetrieb oder 

Betrieb < 15km + >10% Energieinhalt, restliche Substrate idR. < 50km), 

Anlage muss sich dem LW-Betrieb unterordnen,
keine überwiegenden Interessen dagegen (zB. BLN, LSSZ),
Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehend,
Nicht bei Hobbylandwirtschaft,

Zulässig: Baute und Anlage zur Brenn- u. Treibstoffgewinnung, Stromproduktion,
( Wärmeproduktion nur wenn Bauten innerh. Hofbereich liegen und 
Wärme für die Bauten der Gebäudegruppe dient, allf. auch Bauzone )
B. und A. für Kompostanlagen in Zusammenhang mit Energiegewinnung
Leitungen für Energie- und Biomassentransport,
Feldrandkompostierung um Biomasse stofflich zu verwerten oder um
landw. benötigten Kompost zu erstellen,
Zufuhr von Grünabfällen, org. Reststoffe aus Nahrungsmittelindustrie

Hinweis: Verwendung nur zum bewilligten Zweck (keine Nutzungsänderung )
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Grundsätze: Neuer Name REG (Raumentwicklungsgesetz)
21 Grundsätze formuliert
Verbesserung Zusammenarbeit der Behörden (B, K, G)
Mehr Geld für Planungen (Anreize, Sanktionen)
Mehr Kontrollfunktionen Bund (Richtpläne, Baugesetze)
Mehr Spielraum für Kantone
Nachhaltige Raumentwicklung 
Berichterstattung an Bund (Raumplanungsbericht Kantone)

Instrumente: Raumkonzept CH erhält Gesetzescharakter
Sachpläne Bund prozessorientiert 
Kant. Richtpläne prozessorientiert, flexibel, hohe Gewichtung
Integration von Agglomerationen und Städten
Änderung Nutzungsplanungszyklus
Mindestanforderungen an Erschliessung von Bauzonen
Bekämpfung der Baulandhortung

Bauen ausserhalb Bauzone: Trennungsprinzip Bauzone – Nichtbauzone bleibt 
Im Bundesrecht Grundsätze, im kant. Recht Einzelheiten
Differenzierung der Landwirtschaftszone
1972 entfällt
Befristete Baubewilligungen für Bauten 
Gebäudevolumen bei Wohnbauten nicht vergrösserbar
(ausser bei Kompensationen)

Weiteres Vorgehen: Frühling 2008: Entscheid Bundesrat
Anschl. Vernehmlassung Kantone (ca. 6 Monate)
Frühling 2009: Debatte im Bundesparlament
2011 / 2012: in Kraft treten
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Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Markus Gammeter 041 618 72 12 markus.gammeter@nw.ch 

Markus von Holzen 041 618 72 16 markus.vonholzen@nw.ch

Unterlagen finden Sie unter:

www.nw.ch  Suchbegriff:  ausserhalb


